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1 Aufgabenstellung 

Die Amprion GmbH plant die Errichtung und den Betrieb einer ±380-kV-Freileitung in Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragungstechnik (HGÜ) sowie temporär auch im Drehstrombetrieb im ca. 
29,5 km langen Abschnitt „Osterath - Rommerskirchen“ des Gesamtvorhabens „Höchstspan-
nungsleitung Osterath – Philippsburg; Gleichstrom“.  

Die durch den geplanten Betrieb der Freileitung zu erwartende Geräuschbelastung wurde durch 
die TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH gemäß TA Lärm untersucht. Das Lärmgut-
achten zur schalltechnische Untersuchung nach TA Lärm trägt den Titel: 

G U T A C H T E N 

Nr. T 4485 

Geräuschprognose 
zu 

Schallemissionen und -immissionen 
des geplanten Vorhabens 

„Höchstspannungsleitung Osterath – Philippsburg; Gleichstrom“ (Ultranet) 

Abschnitt: Osterath – Rommerskirchen 

Dieses Gutachten stellt den Planungsstand zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung zum 
31.07.2023 dar. Inzwischen gibt es einige Anpassungsbedarfe, die zu einer ersten Deckblatt-
änderung führen. Mit der vorliegenden Stellungnahme werden die schalltechnischen Aus-
wirkungen auf betriebsbedingte Geräuschimmissionen durch die erste Deckblattänderung unter-
sucht und hinsichtlich der Ergebnisse und Aussagen aus Gutachten Nr. T 4485 diskutiert. 

2 Beschreibung der geplanten Änderungen 

Die 1. Deckblattänderung umfasst die folgenden Maßnahmen, welche analog der Auflistung im 
Erläuterungsbericht zur 1. Deckblattänderung dargestellt werden: 

1. Verschiebung Mast Nr. 3, Bl. 4688 
2. Anpassung Schutzstreifen zwischen Mast Nr. 250A – Portal P007 Konverter Meerbusch, 

Bl. 4588 
3. Anpassung Zuwegung Mast Nr. 239A, Bl. 4588 
4. Anpassung Arbeitsfläche Mast Nr. 1239, Bl. 4588 
5. Verschiebung Mast Nr. 29B, Bl. 4207 
6. Ergänzung Zuwegung Provisorien 

Im Folgenden wird näher auf die Änderungen eingegangen. Eine detaillierte Beschreibung der 
jeweiligen Änderungen kann dem Erläuterungsbericht zur 1. Deckblattänderung entnommen 
werden. 
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2.1 Verschiebung Mast Nr. 3, Bl. 4688 

Die Änderung umfasst eine Verschiebung des Mast Nr. 3 der Bl. 4688 um 17,1 m in Leitungs-
achse in Richtung Mast Nr. 2 der Bl. 4688. Im näheren Umfeld dieser Änderung befinden sich 
keine Wohngebäude bzw. keine maßgeblichen Immissionsorte gemäß TA Lärm. Die nächste 
Wohnbebauung liegt nordnordwestlich in mehr als 550 m Entfernung zu dem geänderten Mast 
Nr. 3. Aufgrund der großen Entfernungen sind hier sehr niedrige Beurteilungspegel von 
< 25 dB(A) durch die Freileitung Bl. 4688 zu erwarten.  

Diese Änderung hat daher mangels zu berücksichtigender Immissionsorte im Einwirkungsbereich 
der Anlage (im Bereich der Änderung) keine Relevanz hinsichtlich der Beurteilung der zu erwar-
tenden Geräuschbelastung gemäß TA Lärm durch das Planvorhaben nach Inbetriebnahme, wes-
halb schalltechnische Auswirkungen vorliegend nicht näher beschrieben bzw. untersucht werden. 

2.2 Anpassung Schutzstreifen zwischen Mast Nr. 250A – Portal P007 Konverter 
Meerbusch, Bl. 4588 

Die Änderung umfasst eine Anpassung des Schutzstreifens zwischen Mast Nr. 250A und dem 
Portal P007 der Bl. 4588 aufgrund einer geänderten Lage des Portals P007. Im näheren Umfeld 
dieser Änderung befinden sich keine Wohngebäude bzw. keine maßgeblichen Immissionsorte 
gemäß TA Lärm. Die nächste Wohnbebauung liegt südwestlich in mehr als 500 m Entfernung zu 
Mast Nr. 250A. Aufgrund der großen Entfernungen sind hier sehr niedrige Beurteilungspegel von 
< 25 dB(A) durch die Freileitung Bl. 4588 zu erwarten. 

Diese Änderung hat daher mangels zu berücksichtigender Immissionsorte im Einwirkungsbereich 
der Anlage (im Bereich der Änderung) keine Relevanz hinsichtlich der Beurteilung der zu erwar-
tenden Geräuschbelastung gemäß TA Lärm durch das Planvorhaben nach Inbetriebnahme, wes-
halb schalltechnische Auswirkungen vorliegend nicht näher beschrieben bzw. untersucht werden. 

2.3 Anpassung Zuwegung Mast Nr. 239A, Bl. 4588 

Die Anpassung der Zuwegung zu Mast Nr. 239A der Bl. 4588 bezieht sich auf die Bauphase des 
Planvorhabens. Diese Änderung hat keine Relevanz hinsichtlich der Beurteilung der zu erwarten-
den Geräuschbelastung gemäß TA Lärm durch das Planvorhaben nach Inbetriebnahme und wird 
daher vorliegend nicht näher beschrieben bzw. untersucht. 

2.4 Anpassung Arbeitsfläche Mast Nr. 1239, Bl. 4588 

Die Anpassung der temporären Arbeitsfläche um Mast Nr. 1239 der Bl. 4588 bezieht sich auf die 
Bauphase des Planvorhabens. Diese Änderung hat keine Relevanz hinsichtlich der Beurteilung 
der zu erwartenden Geräuschbelastung gemäß TA Lärm durch das Planvorhaben nach Inbetrieb-
nahme und wird daher vorliegend nicht näher beschrieben bzw. untersucht. 

2.5 Verschiebung Mast Nr. 29B, Bl. 4207 

Die Änderung umfasst eine Verschiebung von Mast Nr. 29B der Bl. 4207 um 66 m in Richtung 
Mast Nr. 29A der Bl. 4207. Im näheren Umfeld dieser Änderung befinden sich keine Wohnge-
bäude bzw. keine maßgeblichen Immissionsorte gemäß TA Lärm. Die nächste Wohnbebauung 
liegt westlich in mehr als 850 m Entfernung zu dem geänderten Mast Nr. 29B. Aufgrund der 
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großen Entfernungen sind hier sehr niedrige Beurteilungspegel von < 25 dB(A) durch die Frei-
leitung Bl. 4207 zu erwarten. 

Diese Änderung hat daher mangels zu berücksichtigender Immissionsorte im Einwirkungsbereich 
der Anlage (im Bereich der Änderung) keine Relevanz hinsichtlich der Beurteilung der zu erwar-
tenden Geräuschbelastung gemäß TA Lärm durch das Planvorhaben nach Inbetriebnahme, wes-
halb schalltechnische Auswirkungen vorliegend nicht näher beschrieben bzw. untersucht werden. 

2.6 Ergänzung Zuwegung Provisorien 

Die Anpassung der Zuwegung zu den Provisorien bezieht sich auf die Bauphase des Planvor-
habens. Diese Änderung hat keine Relevanz hinsichtlich der Beurteilung der zu erwartenden 
Geräuschbelastung gemäß TA Lärm nach Inbetriebnahme und wird daher vorliegend nicht näher 
beschrieben bzw. untersucht. 

3 Schalltechnische Auswirkungen – Fazit 

Die geplanten Anpassungen der Zuwegung zu einzelnen Maststandorten und die Anpassung von 
Arbeitsflächen beziehen sich auf die Bauphase und haben daher keine Relevanz hinsichtlich 
einer Beurteilung der zu erwartenden Geräuschbelastung gemäß TA Lärm durch das Planvor-
haben nach Inbetriebnahme.  

Die geplanten Verschiebungen einzelner Maststandorte und die Anpassung des Schutzstreifens 
zwischen Mast Nr. 250A – Portal P007 der Bl. 4588 haben mangels zu berücksichtigender Immis-
sionsorte im Einwirkungsbereich des Planvorhabens im Bereich der Änderungen keine Relevanz 
hinsichtlich der Beurteilung der zu erwartenden Geräuschbelastung gemäß TA Lärm. 

Die im Gutachten Nr. T 4485 („Geräuschprognose zu Schallemissionen und -immissionen des 
geplanten Vorhabens „Höchstspannungsleitung Osterath – Philippsburg; Gleichstrom“ (Ultranet) 
Abschnitt: Osterath – Rommerskirchen“ vom 31.07.2023) getroffenen Aussagen behalten ihre 
Gültigkeit. An dieser Stelle wird auf Abschnitt 14 (Zusammenfassung) des Gutachtens Nr. T 4485 
verwiesen. 

Eine weiterführende Untersuchung bzw. Neuberechnung der betriebsbedingten Geräuschbe-
lastung für die geänderte Planung ist nach Einschätzung des Sachverständigen nicht erforderlich.  

Industrie Service 
Geschäftsfeld Umwelttechnik 
Lärm- und Erschütterungsschutz 

Pascal Sames        Johannes Zinken 

(Stellv. Fachlich Verantwortlicher)     (Sachverständiger) 
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